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GEBÜHRENORDNUNG 

(gültig ab Januar 2026) 
 
Die Gebühren der Tarifzone 1 gelten für SchülerInnen, die mit Hauptwohnsitz in den Trägergemeinden (Bötzingen, Eichstetten, 
Glottertal, Gottenheim, Gundelfingen, Heuweiler, March, Umkirch) gemeldet sind.  
Die Gebühren der Tarifzone 2 gelten für SchülerInnen, die ihren Hauptwohnsitz in einer anderen Gemeinde haben. 
 
 
       Jahresbetrag Monatsrate Jahresbeitrag Monatsrate 
       Tarifzone 1 Tarifzone 1 Tarifzone 2 Tarifzone 2 
 
HAUPTFACHUNTERRICHT  
(Instrumental und Gesang) 
  
Einzelunterricht 
Instrumentenkarussell 4 x 20 Minuten     48,00 €         66,00 € 
 
Basisunterricht wöchentlich 20 Minuten (BS20)  576,00 € 48,00 €  792,00 €      66,00 € 
E 30 wöchentlich 30 Minuten   864,00 € 72,00 €            1.080,00 €      90,00 € 
E 40 wöchentlich 40 Minuten             1.152,00 €  96,00 €            1.368,00 €               114,00 € 
E 50 wöchentlich 50 Minuten             1.440,00 €          120,00 €             1.656,00 €               138,00 € 
E 60 wöchentlich 60 Minuten             1.728,00 €          144,00 €             1.944,00 €               162,00 € 
   
Kopierlizenzgebühr für alle Schülerinnen und Schüler    12,00 €   1,00 €     12,00 €        1,00 € 
(die Höhe der Gebühr richtet sich nach den Bedingungen des Rahmenvertrages mit der GEMA) 
       
        
ELEMENTARUNTERRICHT   
(Musikzwerge / Musikalische Früherziehung /  
Trommelbande) Kurse ab 6 Schüler/-innen 

 
wöchentlich  45 Minuten    324,00 € 27,00 €  456,00 €      38,00 € 
 
 
TANZUNTERRICHT              
(Tänzerische Früherziehung / Ballett / Modern Dance) 
 
wöchentlich 60 Minuten    444,00 € 37,00 €  576,00 €      48,00 € 
        
 
 
 
ANGEBOTE FÜR ERWACHSENE 
(Tarife sind unabhängig von Wohnort) 
 
Tanzunterricht      Jahresbetrag Monatsrate 
Zeitgenössischer Tanz 60 Minuten   540,00 € 45,00 € 
 
Musikschulkarte 
6er Karte (6 x 30 Minuten)  Gesamtpreis 200,00 €         
12er Karte (12 x 30 Minuten)  Gesamtpreis 400,00 €         
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1. Für Erwachsene (außer Schüler/-innen und Studenten/Studentinnen) erhöht sich die monatliche Rate 
um € 20,- € in allen Fächern (ausgenommen sind hierbei die „Angebote für Erwachsene“). 
 
2. Bei Sammelrechnungen über Musikvereine ermäßigt sich die Jahresgebühr um 10 Prozent bei allen 
Instrumenten. Diese Ermäßigung wird bereits bei den Ratenzahlungen berücksichtigt. 
 
3. Nach dem vorstehenden Gebührentarif werden für alle Lehrveranstaltungen Unterrichtsgebühren 
erhoben. Gebührenschuldner – falls nichts Anderes vereinbart – ist der Unterrichtsteilnehmer. Bei 
Minderjährigen ist der Gebührenschuldner der gesetzliche Vertreter. 
 
4. Die Unterrichtsgebühren sind Jahresgebühren und werden in Raten zur Zahlung fällig. Die Gebühren 
werden ausschließlich per SEPA-Lastschriftmandat zum 15. jeden Monats eingezogen. Angefangene 
Monate gelten als volle Monate. Ferien und Feiertage sind ebenfalls gebührenpflichtig.  
Die Jahresgebühren werden vom 1. Januar bis zum 31. Dezember erhoben. 
 
5. Ist der Gebührenschuldner mit mehr als 2 Monaten mit der Zahlung im Rückstand, kann der Teilnehmer 
von der Schule verwiesen werden.  
 
6. Ermäßigung: Eine Ermäßigung der Gebühren wird nur auf schriftlichen Antrag gewährt.  
Es kann nur eine Ermäßigung in Anspruch genommen werden. 

 Sozialermäßigung (hierüber entscheidet der Vorstand) 
 Geschwisterermäßigung (nur bei Tarifzone 1 möglich): 2. Kind 10%; ab dem 3. Kind 25% 

 
Alle früheren Gebührenordnungen werden hiermit hinfällig. 


